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Unechte Zwillinge

Es ist in gewissen Kreisen Mode geworden,
die Aufwendungen fiir unsere Landesverteidi-
gung und diejenigen fiir die Entwicklungshilfe
miteinander in Verbindung zu bringen und zu
vergleichen. So geschah es wieder seitens
des linkssozialistischen Genfer Nationalrats
Ziegler, der auch gleich Nichteintreten auf
das Militarbudget beantragte.
Landesverteidigung und Entwicklungshilfe ha-
ben nichts miteinander zu tun. Nur in einer
Hinsicht ware allerdings ein Zusammenhang
festzustellen, insofern namlich, dass die Frei-
heit der Entwicklungslander — und damit Sinn
und Madglichkeit der Entwicklungshilfe Uber-
haupt — abhangig sind von der Wehrbereit-
schaft der westlichen Welt gegeniliber dem
kommunistischen Osten. Geldnge es diesem,
die freie Welt unter seine Botmassigkeit zu
bringen, und wiirde damit auch deren Hilfe
fur die «Dritte Welt» versiegen, so ware auch
das Schicksal der letzteren besiegelt. Sie
wirde dem heute schon bestehenden sowje-
tischen Kolonialrecht eingegliedert. Welche
Art «Entwicklungshilfe» sie dann noch erhal-
ten wirde, braucht hier nicht ausgemalt zu
werden.

Das Gegeneinander-Ausspielen von Landes-
verteidigungskosten und Aufwand fir die Ent-
wicklungshilfe stellt eine Finte dar. Sie hat
mit der Realitat nichts mehr zu tun und dient
der Entwicklungshilfe in keiner Weise, son-
dern deckt nur die Militarfeindlichkeit derer,
die sie immer wieder anwenden. Das Trau-
rigste daran ist, dass sich auch kirchliche
Kreise, die sonst nicht unbedingt mit der
extremen Linken liebdugeln, dieses unmog-
lichen Klischees bedienen. jg.

Mi

arische Grundbegriffe

Der Ombudsman

Zu Beginn des Jahres 1971 hat das Militér-
departement als neue Institution eine «per-
sonliche Beratungsstelle» geschaffen, an
die sich die Beamten und Angestellten des
Departements wenden kdénnen, wenn sie
glauben, sich gegen Unzulanglichkeiten
oder Unkorrektheiten in der Verwaltungs-
tatigkeit zur Wehr setzen zu missen, und
wenn sie diese Klagen ausserhalb des
Einflussbereichs der direkten Vorgesetzten
auf vertraulicher Grundlage behandelt wis-
sen moéchten. In der Mitteilung des Militar-
departements, mit welcher diese Neuerung
angekilindigt wurde, ist ausdricklich fest-
gestellt worden, dass die versuchsweise
neugeschaffene Institution einer Beratungs-
stelle flr die Bediensteten des Departe-
ments in keinem Zusammenhang mit der
im Nationalrat kurz vorher behandelten
Frage der Schaffung eines sogenannten
«Ombudsmans» zur Kontrolle der Verwal-
tung und zum Schutz des Biirgers stehe;
die Beratungsstelle habe ihre Aufgaben
nur in ganz besonderen Féllen und aus-
schliesslich zugunsten des Personals des
Departements zu erflillen. Trotz dieser
deutlichen Verneinung jeder Parallele zum
Ombudsman wurde die Mitteilung des
Militardepartements in einem grossen Teil
der Presse unter dem Titel «Ombudsman
im Militardepartement» verdéffentlicht.
Angesichts dieser Verwischung der Be-
griffe ist es geboten, sich lber Sinn und
Bedeutung der Institution des Ombuds-
mans, von der heute bei uns Uberall die
Rede ist, Rechenschaft zu geben.

Das Amt des Ombudsmans besteht in
Schweden schon seit 150 Jahren. Seine
wichtigste Aufgabe liegt in der Verstarkung
des Rechtsschutzes gegeniiber administra-

tiven und auch richterlichen Organen, wo-
mit die parlamentarische Kontrolle inten-
siviert und ergéanzt wird. In diesem Jahr-
hundert sind auch Finnland, Ddnemark und
Norwegen — also vornehmlich skandina-
vische Staaten —, ferner Westdeutschland
und Neuseeland zur Schaffung &hnlich
organisierter Institutionen Ubergegangen.
Waéhrend der schwedische Justitie-ombuds-
man im zivilen Bereich tatig ist, erfllt der
in diesem Land im Jahre 1915 eingefiihrte
Militie-ombudsman mit gewissen Abwei-
chungen analoge Aufgaben fiir die Armee
und ihre Verwaltungs- und Kommando-
hierarchie. Die Bundesrepublik Deutsch-
land hat hierfir das Amt des «Wehrbeauf-
tragten» geschaffen.

Die Aufgaben der verschiedenen Gestalten
des Ombudsmans bestehen einerseits in
der Festigung und dem Ausbau des
Rechtsschutzes der Birger (bzw. der Sol-
daten) gegeniiber Ubergriffen der rechts-
anwendenden Organe und anderseits im
Wirken als Kontrollorgan des Parlaments
gegeniiber der Verwaltung (bzw. Kom-
mandohierarchie) sowie teilweise auch der
Rechtsprechung. Es handelt sich dabei um
eine von der Volksvertretung (Parlament)
bestellte, dieser gegeniiber weitgehend un-
abhangige Vertrauensperson, die zur Ver-
starkung der Rechtmassigkeit der Rechts-
anwendung, des Rechtsschutzes der Bir-
ger (Soldaten) und zur Intensivierung der
parlamentarischen Kontrolle eine Aufsicht
liber einen bestimmten Kreis von Behor-
den (Beamten, Kommandostellen usw.)
ausiibt und die entweder auf Grund direkt
eingereichter Beschwerden oder vielfach
auch aus eigener Initiative, d. h. auf Grund
eigener Wahrnehmungen handelt und ein-
schreitet.

Als Wesensmerkmale, die praktisch fir
samtliche Formen des Ombudsmans Giil-
tigkeit haben, kénnen genannt werden:

a) Die Hauptaufgabe des Ombudsmans
besteht darin, die Rechtmassigkeit der
Verwaltungstatigkeit zu tiberwachen und
den personlichen Schutz des Bilrgers
und Soldaten gegen die Unbotmassig-
keit der zivilen oder militarischen Ver-
waltung zu gewahrleisten.

b) Der fiir eine bestimmte Amtsdauer ge-
wéhlte Ombudsman steht ausserhalb
der Verwaltungs- und Kommandohierar-
chie; die Regierung hat ihm gegeniber
keine Befehlsbefugnisse.

c) Der Ombudsman handelt vor allem auf
Grund von Beschwerden, die direkt,
d. h. nicht auf dem Dienstweg an ihn
gerichtet werden kénnen; er kann aber
auch aus eigenem Antrieb tatig werden.

d) Der Ombudsman ist eine Kkontrollie-
rende und mahnende Instanz. Er kann
keine Hoheitsakte aufheben, sondern
handelt dadurch, dass er den zustan-
digen Behérden seine Meinung zur
Kenntnis bringt und nétigenfalls die
von ihm als notwendig erachteten Be-
anstandungen meldet.

e) Der Ombudsman erstattet seiner Wahl-
behdérde periodisch Bericht lber seine
Wahrnehmungen.

Die Institution des Ombudsmans hat sich
vor allem in den skandinavischen Landern
eingelebt und bewahrt. Bei der Nach-
ahmung dieses Vorbildes in anderen Staa-
ten waren einige Hindernisse zu Uberwin-
den. Fiir uns von besonderem Interesse ist

der in der Bundesrepublik Deutschland
fir den militdrischen Bereich eingefiihrte
sogenannte «Wehrbeauftragte» des Bun-
destags. Dieses Amt ist im Jahre 1956 ge-
schaffen worden. Mit seiner Einfilhrung —
es fehlt im zivilen Bereich in Deutsch-
land — sollte nicht in erster Linie ein

Termine

Marz

3 Basel
(Genossenschaft Schweizer Soldat)
Generalversammlung

10./11. Zweisimmen/Lenk
(UOV Obersimmental)
11. Schweizerischer Winter-
Gebirgs-Skilauf
17. Emmenbriicke (LKUOV)
Delegiertenversammlung
18. St. Gallen (OG und UOV)
14. St. Galler Waffenlauf
31. Schonenwerd (SKUOV)
Delegiertenversammlung
April
7. Olten (SUOV)
Prasidentenkonferenz
12./13. Bern (UOV)
9. Berner Zwei-Abende-Marsch
14. Schlieren (KUOV ZH und SH)

Delegiertenversammlung
28. Zug (UOV)
5. Marsch um den Zugersee

28./29. Schaffhausen (OG und UOV)
8. Schaffhauser Nacht-Patr-Lauf
Mai
5./6. Lugano (SUOV)
Delegiertenversammlung
19./20. Bern (UOV)
14. Schweizerischer Zwei-Tage-
Marsch
Sursee (LKUOV)
Kantonale Unteroffizierstage
26./27. Eidgenodssisches Feldschiessen
Juni
2./3. Zofingen (UOV)
Nordwestschweizerische
Unteroffizierstage
Genf (SUOV)
28. Jahrestagung
der Veteranen-Vereinigung SUOV
15./16. Biel (UOV)
15. 100-km-Lauf
30. Andelfingen (KUOV ZH und SH)
Kantonale Unteroffizierstage
Juli

Sempach (LKUQOV)
Sempacher Schiessen

17.—20. Nijmegen (Holland)
Internationaler Vier-Tage-Marsch

September
15. Biel (Sof romands)
Dreikampf der bernischen Uof
17.—19. Jerusalem (Israel)
Internationaler Drei-Tage-Marsch

1974

Mai

4. Luzern (SUOV)
Delegiertenversammlung

1975

Juni

6.—8. Brugg (SUOV)

Schweizerische Unteroffizierstage
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Ein Name ein Begriff

i

Sechs weltbekannte und bewéahrte Rad-
lader, die sich Uberall (auch in der
Armee) dank ihren hervorragenden
Leistungen und der sprichwértlichen
Zuverlassigkeit einer stets wachsenden
Beliebtheit erfreuen.

Modell Schaufel- Motor Dienst-

Inhalt max. PS Gewicht
345 1000—1300 | 83 6,3 t
545 1300—1500 | 135 84 t
545 H 1500—1900 | 135 95 t
645 2100—2500 | 192 12,1 t
745 2700—3500 | 240 17t

745 H 3500—4000 | 240 18,6 t

Und natlrlich mit 90° Lenkeinschlag
(Modell 345 80°) fiir Einsatze auf eng-
sten Baustellen (z. B. im Stollenbau).

Generalvertretung — Ersatzteillager
Reparaturwerkstéatten
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Misstrauen des Parlaments gegen die
Kader der neugegriindeten Bundeswehr
zum Ausdruck gebracht werden; vielmehr
sollten damit die der Wiederaufstellung
deutscher Streitkrafte im Wege stehenden
Widerstande beseitigt und die geschicht-
lich verstandlichen Vorbehalte gegen die
Wiederbewaffnung tGberwunden werden.

Von der Verfassung her ist der Wehrbeauf-
tragte dazu bestimmt, einerseits den Schutz
der Grundrechte des Soldaten zu gewéahr-
leisten, und anderseits soll er als Mittel
bei der Auslibung der parlamentarischen
Kontrolle dienen. Ohne selbst Parlamenta-
rier zu sein, ist der Wehrbeauftragte ein
Hilfsorgan des Bundestags. Er ist damit
der gesetzgebenden Gewalt, von der er
seine Rechte ableitet, und nicht der voll-
ziehenden Behdérde zugeordnet. Diese
unterstiitzt er in der Auslibung der parla-
mentarischen Kontrolle uber die Streit-
krafte, da die Truppe einem Bundesmini-
ster untersteht und damit der Oberaufsicht
des Parlaments unterliegt. Die Kontrollauf-
gabe ist primar dem Verteidigungsaus-
schuss des Bundestags Ubertragen, als
dessen «verlangerter Arm» der Wehrbeauf-
tragte gelten kann. Dieser ist in erster
Linie der Huter der Grundrechte des Sol-
daten; gleichzeitig hat er auch den Schutz
der — rechtlich verankerten — Prinzipien
der sogenannten «Inneren Flihrung» der
Streitkrafte sicherzustellen. Seine Aufgabe
besteht somit darin, die Handhabung der
soldatischen Grundrechte und die Mass-
nahmen der «Inneren Flihrung» darauf zu
Uberpriifen, ob sie den anerkannten Grund-
sdtzen angemessen sind. Als Sachwalter
der Streitkrafte gegenlber dem Bundestag
und auch der Offentlichkeit hat der Wehr-
beauftragte die Pflicht, mit Vorschlagen
und Anregungen die zustindigen Stellen
auf Missstande und Schwierigkeiten, die
das innere Geflige der Truppe belasten
kénnen, aufmerksam zu machen und még-
liche Verbesserungen anzuregen. Gleich-
zeitig steht er aber auch in der Funktion
einer Art von «Klagemauer» der Soldaten,
die sich einzeln mit ihren Sorgen und
Noten direkt an den Wehrbeauftragten
wenden konnen. Er bedeutet somit fiir den
Soldaten eine zusatzliche Petitionsinstanz,
was sich als nltzliches Ventil fir die in
der Truppe angestauten Unzufriedenheiten
auswirkt.

Von erheblichem praktischem Interesse ist
die Pflicht des Wehrbeauftragten zur Er-
stattung eines schriftlichen Berichts uber
die Erflllung seines Verfassungsauftrages.
Die. bisherigen Berichte der Wehrbeauf-
tragten gehdren zu den interessantesten
Dokumenten Uber die militdrische Tatig-
keit und die inneren Verhéaltnisse in der
Bundesrepublik.

Ein Blick auf den in den skandinavischen
Staaten tatigen Ombudsman und seine
westdeutsche Abart des Wehrbeauftragten
zeigt, dass es sich bei der vom Militar-
departement fiir seine Beamten und An-
gestellten geschaffenen «Persénlichen Be-
ratungsstelle» um eine grundlegend ver-
schiedene Sache handelt und dass hier
die Inanspruchnahme des Begriffs des
Ombudsmans verfehlt war. Bei der neu-
geschaffenen Stelle liegt eine rein verwal-
tungsinterne Beratungs- und Beschwerde-
instanz fiir die im Militdrdepartement tati-
gen Bediensteten vor. Wesentlich ist dabei,

dass nicht das militdrische Dienstverhélt-
nis von Kadern und Truppen der Armee
Gegenstand der Beschwerde ist, sondern
die sich aus dem Beamten- oder Angestell-
tenverhéltnis der Funktiondre des Militar-
departements stellenden administrativen
(meist personalrechtlichen) Probleme. Es
handelt sich zudem um eine in die Ver-
waltung eingegliederte, also verwaltungs-
interne Institution, die sich allerdings von
anderen Beschwerdeinstanzen dadurch
unterscheidet, dass sie direkt, d.h. unter
Umgehung des Dienstweges liber die un-
mittelbaren Vorgesetzten angegangen wer-
den kann. Anderseits hat die Beratungs-
stelle mit dem Ombudsman gemeinsam,
dass sie nur beraten und noétigenfalls
empfehlen, nicht aber selbst entscheiden
kann.

Der Vollstandigkeit halber sei hier noch auf
eine Neuerung in der Armee hingewiesen,
von der gewisse, Ombudsman-ahnliche
Wirkungen erwartet werden durfen. Mit der
Revision des Militarstrafgesetzes vom Jahr
1967 ist das militdrische Disziplinarstraf-
rechi dahingehend gedndert worden, dass
auch Entscheide Uber Disziplinarbeschwer-
den (nicht nur wie bisher Entscheide lber
Dienstbeschwerden) weitergezogen werden
kénnen. Mit dieser Schaffung einer zwei-
ten Beschwerdeinstanz sind verschiedene
Missstdnde der alten Ordnung beseitigt
worden; insbesondere hatte sich allzu
haufig die Tendenz der vorgesetzten Stel-
len gezeigt, mit ihrem Beschwerdeent-
scheid ihre untergebenen Strafenden zu
«decken».

Die Weiterziehung des Entscheides Uber
eine Disziplinarbeschwerde ist dann mdg-
lich, wenn wesentliche Verfahrensvorschrif-
ten verletzt oder der Beschwerdeentscheid
in Missachtung erheblicher Tatsachen ge-
fallt wurde. Als zweite Beschwerdeinstanz
amtiert der Oberauditor der Armee, der
ausserhalb der Truppenhierarchie steht
und damit ohne irgendwelche Bindungen
in voller Unabhangigkeit und Sachlichkeit
iber eine Beschwerde entscheiden kann.
Dem Oberauditor sind damit neue Auf-
gaben (bertragen, die sich durchaus auf
der Linie des Pflichtenbereichs des Om-
budsmans bewegen. K.

Vot

«Fliegerdeckung ... !

Y Neues aus dem SUOV

Presseschau iiber die Tatigkeit
in den Sektionen

Seit Erscheinen der letzten Ausgabe des
«Schweizer Soldaten» hat der Chronist
wiederum eine Fille von Presseausschnit-
ten Uber die Tatigkeit in den Sektionen
durchgesehen. — In den Walliser Zeitun-
gen wurde Uber ein Wettschiessen des
UOV Oberwallis im Schiessstand Bitsch
zu Naters berichtet. — Gross aufgemacht
und umfangreich informierte der «lLand-
bote» (Winterthur) Uber eine erfolgreiche
Felddienstibung der UOV Tésstal und
Winterthur. — Von einer Kaderiibung mit
«vorbildlichem Einsatz» der Sektionen
Ziircher Oberland, Uster und Zirichsee
rechtes Ufer war im «Zlrcher Oberlédnder»
(Wetzikon) zu lesen. — Der «Tribune de
Geneéve» entnehmen wir, dass die Sektion
Genf mit den in der Lémanstadt residieren-
den Angehorigen der italienischen Alpini-
Truppe das Centenarium der «Schwarz-
feder-Soldaten» gefeiert hat. — Die Kame-
raden des UOV Brugg haben sich zu ihrer
traditionellen Barbarafeier versammelt und
dariiber in der lokalen Presse einlasslich
berichtet. — In der «Solothurner Zeitung»
fanden wir eine Notiz Uber das erfolgreiche
Abschliessen der Pistolensektion des UOV
Grenchen anlasslich eines Wettkampfes
in Nunningen. — Zum Abschluss ihrer
Schiesstatigkeit haben sich die Kamera-
den des UOV Yverdon mit ihren Damen
zum Absenden versammelt. Das «Journal
d’Yverdon» hat dariber einen detaillierten
Bericht verdéffentlicht. — In den Blattern
der Zentralschweiz wurde uber den 15. Rigi-
Militar-Skilauf geschrieben, an dem eine
Patrouille des UOV Einsiedeln den ersten
Platz erkdmpfte. — Das scheint die Kame-
raden dieser Sektion so animiert zu haben,
dass sie im Februar 1973 einen internatio-
nalen Biathlon organisieren, wie wir dem
«Einsiedler Anzeiger» entnehmen konn-
ten. — Uber das 25. Chlausenschiessen
der UOV Baselland und Basel-Stadt in
Muttenz (das von den Landschéftler Kame-
raden gewonnen wurde), berichtete die
«Basellandschaftliche Zeitung» (Liestal). —
«Eine Kompanie Soldaten, wieviel Freud
und Leid ist das...» — an dieses Lied
wurde man erinnert beim Lesen zweier
Nachrichten im «Vaterland» (Luzern): Josef
Thiirig, Ehrenobmann der Alten Garde des
UOV Luzern, durfte seinen 70. Geburtstag
feiern, und am Tage danach wurde der
Hinschied des Veteranen Josef Schuler
beklagt. — Schon wiederholt durften wir
den UOV Emmenbriicke lobend erwahnen,
der regelmdssig und ausfihrlich in der
Lokalpresse Uber seine vielfaltige Aktivitat
berichtet. — Auch der UOV Obwalden ist
stets dafiir besorgt, seinen Mitgliedern und
einer weiteren Offentlichkeit Interessantes
zu bieten. Im «Obwaldner Volksfreund»
(Sarnen) war ausfihrlich lber einen aktuel-
len Vortrag Uber die Agitation gegen die
Armee zu lesen. — In der Ziircher Presse
wurde (ber das Jahreskonzert des Schiit-
zenspiels der UOG Ziirich lobend berich-
tet. — Der solothurnischen Presse konnte
man entnehmen, dass 43 Offiziere und
Unteroffiziere der OG und des UOV Bals-
thal die 6. US-Flotte in Genua besucht

55



	Militärische Grundbegriffe

